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6 Sachlicher Anwendungsbereich
von Art.103 FusG

6.1 Der Verweis von Art.103 FusG im
 Allgemeinen

6.1.1 Überblick

Gemäss Art. 103 FusG ist die Erhebung von kantonalen
und kommunalen Handänderungsabgaben bei Umstruk-
turierungen im Sinne von Art. 8 Abs. 3 (Einzelfirmen und
Personengesellschaften) und Art. 24 Abs. 3 sowie
Abs. 3quater (juristische Personen) StHG – kostendeckende
Gebühren ausgenommen – untersagt. Kraft Art. 111
Abs. 3 FusG verbleibt den Kantonen eine Übergangsfrist
von fünf Jahren, um Art. 103 FusG umzusetzen.

6.1.1.1 Umstrukturierungen von juristischen
Personen

Aufgrund des Verweises von Art.103 FusG auf Art.24
Abs.3 StHG werden stille Reserven einer juristischen Per-
son bei «Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der
Fu sion, Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, so-
weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die
bisher für die Gewinnsteuer massgeblichen Werte über-
nommen werden». Damit umfasst Art.24 Abs.3 StHG na-
mentlich folgende Umstrukturierungstatbestände:
– Fusion (Art. 24 Abs. 3 StHG);
– Umwandlung einer juristischen Person in eine Per-

sonenunternehmung oder in eine andere juristische
Person (Art. 24 Abs. 3 lit. a StHG);

– Auf- und Abspaltung einer juristischen Person, so-
fern ein oder mehrere Betriebe oder Teilbetriebe
übertragen werden und soweit die nach der Spaltung
bestehenden juristischen Personen einen Betrieb
oder Teilbetrieb weiterführen (Art. 24 Abs. 3 lit. b
StHG);

– Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschafts-
rechten anlässlich von Umstrukturierungen oder fu-
sionsähnlichen Zusammenschlüssen (Art. 24 Abs. 3
lit. c StHG);

– Ausgliederung, d. h. Übertragung von Betrieben oder
Teilbetrieben sowie von Gegenständen des betriebli-
chen Anlagevermögens auf eine inländische Tochter-
gesellschaft (Mindestbeteiligung 20%), mit fünfjäh-
riger Veräusserungssperrfrist (Art. 24 Abs. 3 lit. d
StHG; vgl. zur Sperrfrist Art. 24 Abs. 3ter StHG).

Der Verweis von Art. 103 FusG auf Art. 24 Abs. 3quater

StHG umfasst zudem folgenden Umstrukturierungstat-
bestand:
– Vermögensübertragung im Konzern, d. h. Übertra-

gung von Beteiligungen von mind. 20%, Betrieben
oder Teilbetrieben im Konzern, unter fünfjähriger
Sperrfrist (vgl. zur Sperrfrist Art. 24 Abs. 3quinquies

StHG).

6.1.1.2 Umstrukturierungen von Einzelfirmen
und Personengesellschaften

Gestützt auf den Verweis von Art. 103 FusG auf Art. 8
Abs. 3 StHG werden stille Reserven einer Personenun-
ternehmung (Einzelfirma oder Personengesellschaft) bei
«Umstrukturierungen, insbesondere im Fall der Fusion,
Spaltung oder Umwandlung, nicht besteuert, soweit die
Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht und die bisher
für die Einkommenssteuer massgeblichen Werte über-
nommen werden». Damit umfasst Art. 8 Abs. 3 StHG na-
mentlich folgende Umstrukturierungstatbestände:
– Fusion, Spaltung und Umwandlung (Art. 8 Abs. 3

StHG);
– Übertragung von Vermögenswerten auf eine andere

Personenunternehmung (Art. 8 Abs. 3 lit. a StHG)181;
– Übertragung eines Betriebs oder eines Teilbetriebs

auf eine juristische Person, mit fünfjähriger Veräus-
serungssperrfrist (Art. 8 Abs. 3 lit. b StHG; zur Ver-
äusserungssperrfrist s. Art. 8 Abs. 3bis StHG)182;

– Austausch von Beteiligungs- oder Mitgliedschafts-
rechten anlässlich von Umstrukturierungen im Sin-
ne von Art. 24 Abs. 3 StHG oder von fusionsähnli-
chen Zusammenschlüssen (Art. 8 Abs. 3 lit. c StHG).

6.1.2 Kein Verweis auf Ersatzbeschaffungen

Der Verweis von Art. 103 FusG umfasst die Ersatz -
beschaffungstatbestände nicht (vgl. dazu Art. 8 Abs. 4
bzw. Art. 12 Abs. 4 StHG). Es bleibt den Kantonen freige-
stellt, Art. 103 FusG bei Ersatzbeschaffungen analog
 anzuwenden183.

6.1.3 Adressaten von Art.103 FusG

Da Art. 103 FusG umfassend formuliert ist, greift er auch
auf der Ebene der Anteilsinhaber, soweit eine Umstruktu-
rierung eine wirtschaftliche Handänderung bewirkt und

181 Darunter fallen insb. folgende steuerliche Umstrukturierungs-
tatbestände: der Zusammenschluss mit einer anderen Perso-
nenunternehmung, die Errichtung einer neuen Personenge-
sellschaft («Spaltung»), die Umwandlung in eine andere Per-
sonenunternehmung; s. dazu KS Umstrukturierungen, 18.

182 Unter Art. 8 Abs. 3 lit. b StHG fallen insb. folgende steuerliche
Umstrukturierungstatbestände: der Zusammenschluss mit
einer juristischen Person, die Umwandlung einer Personen-

unternehmung in eine Kapitalgesellschaft oder Genossen-
schaft, die Umwandlung der schweizerischen Betriebsstätte
einer ausländischen Personengesellschaft in eine Kapitalge-
sellschaft; s. dazu KS Umstrukturierungen, 20.

183 Vgl. dazu OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG Rz 20.
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damit eine Handänderungssteuer auslösen würde. Dies
ist beispielsweise denkbar bei der Fusion von Immobi-
lienholdinggesellschaften184 oder bei der (Vermögens-)
Übertragung im Konzern von Beteiligungen an Immobi-
liengesellschaften.

6.2 Qualität des Verweises von Art.103 FusG

6.2.1 Inkongruenz zwischen FusG und Steuer-
recht

Art. 103 FusG ist die einzige Norm im Fusionsgesetz,
welche sich mit Steuern befasst. Diese Bestimmung
knüpft die Untersagung von Transaktionssteuern nicht an
die im Fusionsgesetz vorgesehenen Umgestaltungen,
sondern an die steuerrechtlichen Umstrukturierungstat-
bestände. Die Kongruenz zwischen den beiden Teil-
rechtsordnungen «Zivilrecht» (insb.: Fusionsgesetz) und
«Steuerrecht» ist aber auch nach Inkraftsetzung des Fu -
sionsgesetzes begrenzt185. Im Gegensatz zum Zivilrecht
stützt sich das Steuerrecht bei Umgestaltungen aufgrund
der steuerspezifischen Zwecksetzung nicht auf einen
 Numerus clausus von Umgestaltungsmöglichkeiten, son-
dern auf eine Generalklausel186. Dabei stellt das Steuer-
recht auf den im Fusionsgesetz sonst nicht vorkommen-
den Begriff der Umstrukturierung ab187, welcher teilwei-
se weiter geht als der zivilrechtliche Umgestaltungsbe-
griff. Umgekehrt darf aus dem Gesagten nicht geschlos-
sen werden, dass jede Umgestaltung, welche im Fusions-
gesetz geregelt ist, auch eine steuerneutrale Umstruktu-
rierung darstellt188. Findet beispielsweise mittels der im
Fusionsgesetz vorgesehenen Vermögensübertragung ge-
mäss Art. 67 - 77 FusG ein reguläres Verkaufsgeschäft
statt, ohne dass die Voraussetzungen für eine steuerneu-
trale Umstrukturierung erfüllt sind (bei der Fusion bei-
spielsweise die Verschmelzung sowie die Liquidation der
übertragenden Gesellschaft), liegt kein steuerneutraler
Umstrukturierungsvorgang vor189.

6.2.2 Inkongruenz zwischen dem Verweis auf
die direkten Steuern und den Handände-
rungsabgaben

Art. 103 FusG verweist auf die einkommens- bzw. ge-
winnsteuerneutralen Umstrukturierungen. Liegen die
Voraussetzungen einer steuerneutralen Umstrukturie-
rung vor, dürfen keine Transaktionssteuern erhoben wer-
den. Nachdem eine steuerneutrale Umstrukturierung in
gewissen Fällen, wie noch zu zeigen ist, auch nur teilwei-
se vorliegen kann – beispielsweise, weil die Steuerpflicht
in der Schweiz nach der Umstrukturierung nur teilweise
fortbesteht, was zu einer quotalen Abrechnung über die
stillen Reserven führen kann –, sind die Verhältnisse bei
den Transaktionssteuern grundsätzlich anders gelagert.
In der Regel kommt nur eine «Alles-oder-Nichts»-Be-
steuerung, nicht aber eine quotale Erhebung der Transak-
tionssteuern in Betracht. Liegt einkommens- oder ge-
winnsteuerrechtlich nur teilweise eine steuerneutrale
Umstrukturierung vor, kann das umfangmässig geringfü-
gige Fehlen der Voraussetzungen für die steuerneutrale
Umstrukturierung für die Anwendbarkeit von Art. 103
FusG nicht schädlich sein. Wie in der früheren Praxis für
die Spaltungen ist der Schwellenwert, welcher über die
Anwendbarkeit von Art. 103 FusG entscheiden soll, bei
50% zu sehen190. Vorbehalten bleiben demgegenüber Fäl-
le, für die das Vorliegen einer steuerneutralen Umstruktu-
rierung nur ganz bejaht oder vollumfänglich verneint
werden kann191.

6.2.3 Grundvoraussetzungen der steuerneut -
ralen Umstrukturierung

Steuerrechtlich liegt das Augenmerk bei der Beurtei-
lung, ob eine steuerneutrale oder steuerpflichtige Um-
strukturierung vorliegt, grundsätzlich auf dem Fort -
bestand oder der Realisation der übertragenen stillen
Reserven192. Eine steuerneutrale Umstrukturierung,
welche nicht zur Versteuerung der stillen Reserven
führt, ist für die direkten Steuern grundsätzlich zuläs-

184 ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER, N 1523; Grundbuchgebühren
knüpfen dagegen in der Regel nicht an wirtschaftliche Tatbe-
stände an, sondern an zivilrechtliche (grundbuchliche) Vor-
gänge.

185 SPORI/MOSER, ZBJV 2004, 305 f.; vgl. dazu für die Umwand-
lung REICH, Grundriss, 9; kritisch zur fehlenden Kongruenz
zwischen FusG und steuerlichen Umstrukturierungstatbe-
ständen LOCHER, ASA 71 (2002/03), 681.

186 SPORI/MOSER, ZBJV 2004, 305 f.

187 LOCHER, ASA 71 (2002/03), 681, insb. Fn 43 f.; vgl. auch SPORI/
MOSER, ZBJV 2004, 305 f. m. Vw. Nach NOBEL ist es bezüglich
des FusG «der grösste Fortschritt überhaupt, dass Zivilrecht-
liches und Steuerfragen zusammen behandelt werden» (ZSR I
1998, 356).

188 KS Umstrukturierungen, 11.

189 ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER, N 1498; OESTERHELT, BS-
Komm. Art. 103 FusG Rz 21.

190 Ein anderer Ansatz besteht darin, bei nur teilweise steuerneut -
ralen Umstrukturierungen objektmässig zu beurteilen, ob
Art.103 FusG entfalle. Beim Kriterium «Fortbestand der Steu-
erpflicht» würde dies bedeuten, dass Art.103 FusG auch bei
 teilweise steuerneutralen Umstrukturierungen immer an-
wendbar bleibt, weil für Grundstücke infolge des Belegen-
heitsprinzips die Steuerpflicht in der Schweiz grundsätzlich
fortbesteht (idS wohl OESTERHELT, BS-Komm. Art.103 FusG
Rz 18). Diese Betrachtungsweise kann allerdings für die
Grundstückgewinnsteuer zu weiteren Fragen in Kantonen mit
dem dualistischen Modell führen.

191 Vgl. dazu auch unten, Abschn. 6.3.

192 Vgl. die Hinweise in Fn 37, oben.
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sig, wenn kumulativ die folgenden beiden Vorausset-
zungen erfüllt sind193:
– Weiterbestand der Steuerpflicht in der Schweiz

(«soweit die Steuerpflicht fortbesteht»);
– Übernahme der bisher für die Einkommens- bzw.

 Gewinnsteuer massgeblichen Werte («Fortführung
der Buchwerte»).

Nur wenn diese Voraussetzungen erfüllt sind bzw. nicht
nachträglich entfallen, ist Art. 103 FusG anwendbar194.
Bestimmte Umstrukturierungsvorgänge erfordern für
die Gewährung der Steuerneutralität die Erfüllung wei-
terer, typenspezifischer Voraussetzungen, welche eben-
falls noch darzulegen sind195. Im Folgenden interessie-
ren hauptsächlich die Umstrukturierungstatbestände von
juristischen Personen (Art. 24 Abs. 3 sowie Abs. 3quater

StHG), insb. diejenigen von Kapitalgesell schaften.

6.2.3.1 Fortbestand der Steuerpflicht in der
Schweiz

Der Fortbestand der Steuerpflicht in der Schweiz bildet
die Voraussetzung für eine steuerneutrale Umstrukturie-
rung gemäss Art. 8 Abs. 3 bzw. Art. 24 Abs. 3 und
Abs. 3quater StHG. Soweit196 dieses Kriterium nicht (min-
destens mehrheitlich) erfüllt ist, liegt grundsätzlich kei-
ne steuerneutrale Umstrukturierung vor, und die transak-
tionssteuerbegrenzende Regelung von Art. 103 FusG ist
von vornherein nicht anwendbar197. Das Kriterium des
Fortbestands der Steuerpflicht in der Schweiz ist bei
Sitzver legungen ins Ausland dann erfüllt, wenn die über-
tragenen Aktiven und Passiven einer schweizerischen
Betriebsstätte zuzurechnen sind198. Entsprechendes
muss auch für Kapitalanlageliegenschaften in der
Schweiz gelten.

6.2.3.2 Übernahme der bisherigen Werte

Eine steuerneutrale Umstrukturierung bedingt die Über-
nahme der bisher für die (Einkommens- bzw.) Gewinn-
steuer massgeblichen Werte. Dieses Erfordernis bildet
die Voraussetzung für eine steuerneutrale Umstrukturie-
rung gemäss Art. 8 Abs. 3 bzw. Art. 24 Abs. 3 und
Abs. 3quater StHG. Ist diese Voraussetzung nicht (mindes-
tens überwiegend) erfüllt, liegt keine steuerneutrale 
Umstrukturierung vor, und die transaktionssteuerbe-
grenzende Regelung von Art. 103 FusG ist von vornhe-
rein nicht anwendbar199.

6.2.4 Typenspezifische Voraussetzungen der
steuerneutralen Umstrukturierung

6.2.4.1 Doppeltes Betriebserfordernis bei Auf-
und Abspaltung

Für die Steuerneutralität von Spaltungen gilt zusätzlich
zum Erfordernis des Fortbestands der Steuerpflicht in
der Schweiz und der Weiterführung der bisher massge-
benden (Einkommenssteuer- bzw.) Gewinnsteuerwerte
das sog. doppelte Betriebserfordernis:
– Bei Spaltungen sind ein oder mehrere Betriebe oder

Teilbetriebe zu übertragen;
– die nach der Spaltung bestehenden juristischen Per-

sonen müssen einen Betrieb oder Teilbetrieb weiter-
führen.

Bei Immobiliengesellschaften stellt das Halten und Ver-
walten eigener Immobilien nur dann einen Betrieb dar,
wenn nebst den oben genannten Grund voraussetzungen
noch die folgenden Kriterien kumulativ erfüllt sind200:
– Entweder besteht ein Marktauftritt oder es werden

Betriebsliegenschaften an Konzerngesellschaften
vermietet;

– die Gesellschaft beschäftigt oder beauftragt min-
destens eine Person für die Verwaltung der Immobi-
lien (eine Vollzeitstelle für rein administrative Ar-
beiten);

– die Mieterträge belaufen sich auf mindestens das 
20fache des marktüblichen Personalaufwandes für
die Immobilienverwaltung.

Entsprechend ist bei Immobiliengesellschaften eine
Spa ltung nur dann steuerneutral möglich, wenn nebst
den Grundvoraussetzungen zusätzlich die übertragenen
 Immobilien einen Betrieb verkörpern und die nach der
Spaltung bestehenden Immobiliengesellschaften einen
Betrieb oder Teilbetrieb weiterführen201. Kraft des Ver-
weises von Art. 103 FusG auf die direkten Steuern ist es
den Kantonen auch nur unter diesen Voraussetzungen
untersagt, auf Eigentumsänderungen von Immobilien
Transaktionssteuern zu erheben. Eine vergleichbare 
Praxis hinsichtlich des Betriebserfordernisses von Im-
mobiliengesellschaften kannte bisher beispielsweise
der Kanton Zürich, wonach bei Abspaltungen von
fremdverwalteten Kapitalanlageliegenschaften man-
gels Betriebsqualität die Befreiung von der Handände-
rungssteuer nicht gewährt wurde202.

193 Art. 8 Abs. 3 sowie Art. 24 Abs. 3 StHG.

194 Teilweise a. M. OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG Rz 16 ff.

195 S. dazu unten, Abschn. 6.2.4.

196 Vgl. Wortlaut von Art. 8 Abs. 3 und Art. 24 Abs. 3 StHG: «so-
weit die Steuerpflicht in der Schweiz fortbesteht».

197 A. M. OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG Rz 18.

198 KS Umstrukturierungen, 50. Dies gilt insb. auch ausschei-
dungsrechtlich.

199 A. M. OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG Rz 17.

200 KS Umstrukturierungen, 62.

201 KS Umstrukturierungen, 62 f.

202 Vgl. VGer ZH 16.Dezember 2003, ZStP 2004, 151; s. dazu
auch REICH, Grundriss, 123.
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Das doppelte Betriebserfordernis bildet bei der Spaltung
das Abgrenzungskriterium zu einem reinen Verkauf. Aus-
serdem bedingt die Steuerneutralität bei der Spal -
tung, dass mit dem Betrieb auch ein angemessenes  
Ei genkapital (Aktienkapital und/oder offene Reserven)
übertragen wird203. Im Übrigen kann eine vertikale Spal-
tung auch unter dem Fusionsgesetz weiterhin durch ver -
schiedene zivilrechtliche Vorgehensweisen bewirkt wer-
den204.

6.2.4.2 Einfaches Betriebserfordernis bei Aus-
gliederung und Vermögensübertragung
im Konzern

Gemäss Art. 24 Abs. 3 lit. d StHG gilt die Ausgliederung,
d. h. die Übertragung von Betrieben oder Teilbetrieben
sowie von Gegenständen des betrieblichen Anlagever-
mögens auf eine mindestens zu 20% gehaltene inländi-
sche Tochtergesellschaft, als steuerprivilegierte Um-
strukturierung. Während einer fünfjährigen Sperrfrist
dürfen die übertragenen Vermögenswerte oder die Betei-
ligung an der übernehmenden Tochtergesellschaft nicht
veräussert werden. Im Fusionsgesetz ist der Tatbestand
der Ausgliederung, welcher im Steuerrecht zu den Spal-
tungstatbeständen zählt, nicht geregelt. Vielmehr erfolgt
das Hinunterstossen von Vermögenswerten nach den 
Regeln der Vermögensübertragung gemäss Art. 69 ff.
FusG. Dies wird künftig in vielen Fällen auch für die «Un-
ternehmensaufteilung zur Seite» gelten205. Die Übertra-
gung kann zivilrechtlich auch durch eine Sacheinlage
oder einen Verkauf abgewickelt werden206.
Mit der Vermögensübertragung im Konzern gemäss
Art. 24 Abs. 3quater StHG können, soweit ein Konzernver-
hältnis (insb. einheitliche Leitung) besteht, massgebli-
che  Be teiligungen von mindestens 20% oder Betriebe,
Teilbetriebe sowie Gegenstände des betrieblichen Anla-
gevermögens zu den bisherigen Gewinnsteuerwerten
auf eine andere inländische Gesellschaft übertragen
werden. Zivilrechtlich ist dies beispielsweise durch ei-
nen Verkauf an die Schwester- oder die Muttergesell-
schaft, eine Vermögensübertragung auf die Schwester-
oder die Muttergesellschaft (Art. 69 - 77 FusG) oder
mittels Abspaltung auf die Schwestergesellschaft
(Art. 29 lit. b FusG) möglich207.

Die Ausgliederung bzw. die Vermögensübertragung im
Konzern ist lediglich dann steuerneutral und unter
Art. 103 FusG zu subsumieren, wenn ein Betrieb, ein
Teilbetrieb oder ein Gegenstand des betrieblichen Anla-
gevermögens (bzw. bei der Vermögensübertragung im
Konzern zusätzlich eine Beteiligung von mindestens
20%) auf eine inländische Tochtergesellschaft bzw. 
eine Konzerngesellschaft übertragen werden. Grundstü-
cke können unter den für die Spaltung genannten Vo-
raussetzungen zu einem Betrieb oder Teilbetrieb gehö-
ren208. Als Gegenstände des betrieblichen Anlagevermö-
gens kommen auch Grundstücke in Betracht, wenn sie
dem Betrieb unmittelbar oder mittelbar dienen, was auf
Umlaufvermögen und finanzielles Anlagevermögen
nicht zutrifft209. Somit können in bestimmten Fällen
auch Grundstücke im dargelegten Sinne auf eine inlän-
dische Tochtergesellschaft oder Konzerngesellschaft
übertragen werden210, ohne dass dabei Transaktions-
steuern erhoben werden dürfen (vgl. Art. 103 FusG).
Auf kantonaler Ebene bleibt die Versteuerung von stil-
len Reserven bei der Übertragung von Gegenständen
des betrieblichen Anlagevermögens – somit auch für
entsprechende Grundstücke – auf eine Holding-, Ver-
waltungs- oder gemischte Gesellschaft infolge steuer-
systematischer Realisation (Statuswechsel) vorbehal-
ten211. Auch hier stellt sich die Frage, ob dem Erforder-
nis der steuerneut ralen Umstrukturierung Genüge getan
ist, damit das Transaktionssteuerverbot von Art. 103
FusG greift. Die steuersystematische Realisation ist je-
doch zu unterscheiden vom Erfordernis der steuerneut -
ralen Umstrukturierung gemäss Art. 103 FusG, weshalb
die Erstere für die Anwendung von Art. 103 FusG nicht
schädlich ist.
Werden bei der Vermögensübertragung im Konzern Be-
teiligungen von mindestens 20% an einer Immobilien-
gesellschaft übertragen, ist Art. 103 FusG auch dann 
anwendbar, wenn bezüglich der Beteiligung nach kanto-
nalem Handänderungssteuerrecht von einer wirtschaftli-
chen Handänderung auszugehen ist.
Durch den ausdrücklichen Verweis von Art. 103 FusG
auf Art. 24 Abs. 3 lit. d und Abs. 3quater StHG ist bei der
Ausgliederung oder bei der Vermögensübertragung im
Konzern die Übertragung von inländischen Grundstü-
cken möglich (welche wohl in den meisten Fällen durch

203 KS Umstrukturierungen, 61.

204 KS Umstrukturierungen, 60.

205 S. dazu REICH, Grundriss, 20 (insb. Fn 33).

206 Vgl. KS Umstrukturierungen, 60; ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER,
N 1746.

207 KS Umstrukturierungen, 77.

208 Vgl. dazu oben, Abschn. 6.2.4.1; SPORI/MOSER, ZBJV 2004,
348 f.; sowie in Art. 12 Abs. 4 lit. a StHG den analogen Verweis
für das Grundsteuerrecht.

209 KS Umstrukturierungen, 70.

210 SPORI/MOSER, ZBJV 2004, 348 f.

211 Art. 24 Abs. 3quater lit. b StHG; ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER,
N 1708.
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einen schlichten Kaufvertrag – bei dem der Kaufpreis
dem Gewinnsteuerwert der Liegenschaft entspricht – ab-
gewickelt wird)212, ohne dass noch echte Gebühren über-
steigende Transaktionssteuern zulässig wären213.

6.2.4.3 Sperrfristverletzung bei Ausgliederung
und Vermögensübertragung im Konzern

Weder bei der Ausgliederung noch bei der Vermögens-
übertragung im Konzern verweist Art. 103 FusG aus-
drücklich auf die jeweilige fünfjährige Sperrfrist ge-
mäss Art. 24 Abs. 3ter bzw. Art. 24 Abs. 3quinquies StHG.
Die Anwendung von Art. 103 FusG hängt dennoch von
der Beachtung der Veräusserungssperrfrist ab214, denn
wenn die fünfjährige Sperrfrist nicht eingehalten wird,
liegt für die direkten Steuern keine steuerneutrale Um-
strukturierung vor. Beim fehlenden Verweis in Art. 103
FusG auf die jeweiligen Sperrfristbestimmungen han-
delt es sich demnach um ein redaktionelles Versehen.
Dass Art. 103 FusG die Kantone noch weitergehend ein-
schränkt, als es mit dem Verweis auf die steuerneutralen
Umstrukturierungen bereits der Fall ist, ist nicht ver-
tretbar, nachdem die kantonale Abgabe- und Steuerho-
heit mit dem Erlass von Art. 103 FusG bereits strapa-
ziert worden ist.

Bei Verletzung der Sperrfrist erfolgt die Besteuerung der
stillen Reserven in der Regel nur anteilsmässig, entspre-
chend der Quote der veräusserten Beteiligungsrechte
bzw. der übertragenen Vermögenswerte215, ausnahms-
weise aber auch gesamthaft216. Dagegen entfällt das
Transaktionssteuerverbot gemäss Art. 103 FusG nur,
wenn die steuerneutrale Umstrukturierung nicht mehr
überwiegend gegeben ist.

6.3 Zusammenfassend: Rechtsfolge des Ver-
weises von Art.103 FusG

Die Rechtsfolge von Art. 103 FusG besteht darin, dass
bei mittels steuerneutraler Umstrukturierungen im Sinne
der direkten Steuern übertragenen Grundstücken ausser
einer kostendeckenden Gebühr keine Transaktions -
steuern erhoben werden dürfen. Dies gilt für die Kantone
gemäss Art. 111 Abs. 3 FusG spätestens ab 1. Juli 2009.
Dass anlässlich von Umstrukturierungen eine Befreiung
von andern Steuern (z. B. der Verrechnungssteuer) erfol-
gen kann, ist für Art. 103 FusG nicht relevant.

Da der Befreiungstatbestand von Art. 103 FusG auf den
steuerrechtlichen Umstrukturierungsbegriff verweist,
fallen Umstrukturierungen, welche die Voraussetzungen
für die Steuerneutralität bei den direkten Steuern nicht
bzw. nicht mehr erfüllen, nicht unter Art. 103 FusG. Im
Sinne eines Überblicks ist namentlich an folgende Fälle
zu denken:
– kein Fortbestand der Steuerpflicht in der Schweiz

(keine Steuerneutralität, soweit der Fortbestand der
Steuerpflicht in der Schweiz nicht mehr gegeben ist);

– Übernahme anderer als der Einkommens- bzw. 
Gewinnsteuerwerte;

– ursprüngliche oder nachträgliche Verletzung des
doppelten Betriebserfordernisses bei der Auf- und
Abspaltung;

– ursprüngliche oder nachträgliche Verletzung des ein-
fachen Betriebserfordernisses bei der Ausgliederung
bzw. bei der Vermögensübertragung im Konzern;

– ursprüngliche oder nachträgliche Sperrfristverlet-
zung bei der Ausgliederung und der Vermögensüber-
tragung im Konzern.

Wenn steuerrechtlich insgesamt keine steuerneutrale
Umstrukturierung (mehr) vorliegt, entfällt somit auch das
Verbot gemäss Art. 103 FusG, wonach die Kantone auf
dieser Transaktion keine Transaktionssteuern erheben
dürfen. Dies ist beispielsweise dann der Fall, wenn bei der
Vermögensübertragung im Konzern (Art. 24 Abs. 3quater

StHG) die Veräusserungssperrfrist von fünf Jahren nicht
eingehalten wird, weil innert dieser Frist die einheitliche
Leitung aufgegeben wird. In diesem Fall ist gewinnsteu-
erlich über die gesamten stillen Reserven abzurechnen217,
und die Anwendung von Art. 103 FusG entfällt vollum-
fänglich.

Sind die Kriterien einer steuerneutralen Umstrukturie-
rung teilweise erfüllt, so dass nur quotal über die stillen
Reserven abgerechnet werden muss, ist Art. 103 FusG an-
wendbar, wenn überwiegend (zu über 50%) eine steuer-
neutrale Umstrukturierung vorliegt218. Wird im oben ste-
henden Beispiel nicht die einheitliche Leitung aufgege-
ben, sondern ein Teil der empfangenen Aktiven innert der
Fünfjahresfrist veräussert, bleibt Art. 103 FusG anwend-
bar, wenn das Kriterium der steuerneutralen Umstruktu-
rierung noch mehrheitlich (d. h. zu über 50%) erfüllt ist. 

212 SPORI/MOSER, ZBJV 2004, 349.

213 Bezüglich der Vermögensübertragung im Konzern bezeich-
nen SPORI/MOSER Art. 103 FusG für die Kantone als eine «bit-
tere Pille»; s. SPORI/MOSER, ZBJV 2004, 307, 348 (insb. Fn 240). 

214 ALTENBURGER/CALDERAN/LEDERER, N 1524; a. M. OESTERHELT, BS-
Komm. Art. 103 FusG Rz 28 ff. sowie hinsichtlich anderer, 

indirekter Steuern (Stempelabgabe und Verrechnungssteuer)
WEIDMANN, ST 2004, 989 ff.

215 KS Umstrukturierungen, 71, 82.

216 KS Umstrukturierungen, 81 f.

217 KS Umstrukturierungen, 81 f.

218 Vgl. oben, Abschn. 6.2.2., insb. auch Fn 190.
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6.4 Bemessungsgrundlage

Der Kaufpreis bildet die Bemessungsgrundlage für die
Handänderungssteuer219. Ähnliches gilt meist für kanto-
nale Grundbuchgebühren220. Daran ändert sich durch den
Verweis von Art. 103 FusG auf die direkten Steuern
nichts.

7 Umsetzung und Anwendungs -
probleme von Art.103 FusG

7.1 Übergangsfrist und Grundfragen

Den Kantonen verbleibt eine Übergangsfrist von fünf
Jahren ab Inkrafttreten des Fusionsgesetzes221, entspre-
chend bis 1. Juli 2009, um Art. 103 FusG ins kantonale
Recht umzusetzen. Bis zu diesem Zeitpunkt bleibt es den
Kantonen freigestellt, bestehende Transaktionssteuern
auf Umstrukturierungen zu erheben, nicht aber, Ver-
schärfungen einzuführen222.

Bezüglich des Stichtags des 1. Juli 2009 – sollte die
Übergangsfrist von den Kantonen ausgeschöpft werden
– stellt sich die Frage, welche Umstrukturierungshand-
lung hinsichtlich des Stichtags massgebend ist, ob bei-
spielsweise der Handelsregistereintrag (vor oder nach
dem 1. Juli 2009) oder der spätere Grundbucheintrag.
Dies hängt nicht zuletzt von der kantonalen Steuer- und
Gebührenordnung ab. Die Erhebung von Handände-
rungssteuern, bei welchen das Stichdatum der Handän-
derung auf dem Handelsregistereintrag beruht, ist mit
Handelsregistereinträgen ab 1. Juli 2009 nicht mehr zu-
lässig. Grundbucheinträge, welche gemäss dem Fusions-
gesetz in der Regel innert einer dreimonatigen Frist nach
der Umstrukturierung zu erfolgen haben223, sind von
Transaktionssteuern auszunehmen, wenn der Grund-
bucheintrag nach dem 1. Juli 2009 erfolgt, selbst wenn
der Handelsregistereintrag vor dem 1. Juli 2009 statt-
fand. Die kantonalen Regelungen sind in diesen Punkten
entsprechend zu präzisieren.

Kantone, welche bereits eine selbständige Ausnahme von
der Erhebung der Handänderungssteuer bei Umstruktu-

rierungen kennen, müssen den Ausnahmetatbestand, 
soweit er enger gefasst ist, an den Umstrukturierungsbe-
griff von Art. 103 FusG anpassen. Wurde bisher bei Um-
strukturierungen ein privilegierter Steuersatz gewährt,
wird spätestens ab. 1. Juli 2009 eine volle Befreiung vor-
zusehen sein. Bei der Umsetzung gilt es weiter zu beach-
ten, dass Art. 103 FusG weit formuliert ist und deshalb bei
Umstrukturierungen auch die Handänderungssteuer für
wirtschaftliche Handänderungen auf der Ebene der An-
teilsinhaber erfasst.

Wird das kantonale Recht nicht fristgerecht umgesetzt,
ist Art. 103 FusG aufgrund der derogatorischen Kraft des
Bundesrechts direkt anwendbar224. Der Kanton Zürich
plant dem Vernehmen nach, Art. 103 FusG für die Grund-
buchgebühren schon im nächsten Jahr umzusetzen225.

7.2 Praktikabilität des Verweises für die ein-
zelnen Abgaben

7.2.1 Bedeutung des Verweises für die Hand-
änderungssteuern

Der Verweis von Art. 103 FusG auf die Umstrukturie-
rungstatbestände der direkten Steuern ist für die meisten
Kantone nichts Neues, sehen die entsprechenden Erlasse
doch für Umstrukturierungstatbestände schon heute viel-
fach eine teilweise oder volle Befreiung von der Hand -
änderungssteuer vor, meist ebenfalls mit einer weitge-
henden Anlehnung an die steuerneutralen Umstrukturie-
rungsvorgänge bei den direkten Steuern226.

7.2.2 Bedeutung des Verweises für die Grund-
buchgebühren

7.2.2.1 Folgen der Abweichungen von Zivil- und
Steuerrecht

Anders als bei den Handänderungssteuern präsentiert
sich die Situation bei den Grundbuchgebühren, welche
regelmässig an zivilrechtliche (grundbuchliche) Vorgän-
ge anknüpfen. Das zeigt sich insb. darin, dass die im Zu-
sammenhang mit dem Fusionsgesetz revidierte Verord-
nung betreffend das Grundbuch227 ausschliesslich die  -
jen igen Umgestaltungen behandelt, welche zivilrechtlich
gemäss dem Fusionsgesetz vorgesehen sind. Somit stellt

219 Vgl. STEUERINFORMATIONEN, Die Handänderungssteuer, 25;
HÖHN/WALDBURGER I, § 28 N 15 m. Vw.

220 So etwa im Kanton Zürich, vgl. § 25 Abs. 1 NotG sowie § 1 A
Ziff. 2.2.1 NotGV.

221 Art. 111 Abs. 3 FusG; das FusG trat am 1. Juli 2004 in Kraft, 
AS 2004, 2654.

222 Vgl. OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG Rz 52 m. Vw.; s. ge-
nerell für das StHG MEISTER, 77 ff.

223 Vgl. Art. 104 Abs. 1 FusG; eine umgehende Anmeldung ist in
den Fällen von Art. 104 Abs. 2 FusG erforderlich.

224 Vgl. zum Ganzen auch OESTERHELT, BS-Komm. Art. 103 FusG
Rz 51 ff.

225 Die Handänderungssteuer wurde im Kanton Zürich per 1. Ja-
nuar 2005 abgeschafft.

226 Vgl. dazu Reich in REICH/DUSS, 259 iVm 214 Fn 64.

227 GBV vom 22. Februar 1910, SR 211.432.10; s. die Änderun-
gen, welche aufgrund des FusG erfolgten, in AS 2004, 2688 ff.
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sich bei den Grundbuchgebühren das Problem der Inkon-
gruenz zwischen der Anknüpfung der Gebühren bei zivil-
rechtlichen Umgestaltungen und des nicht deckungsglei-
chen Befreiungstatbestands für Transaktionssteuern ge-
mäss Art. 103 FusG, welcher auf den weiteren, steuer-
rechtlichen Umstrukturierungsbegriff verweist. Das
Problem liegt darin, dass die Grundbuchämter bisher
kaum gefordert waren zu beurteilen, bei welchen Trans-
aktionen eine steuerprivilegierte Umstrukturierung vor-
liegt.

7.2.2.2 Veranschaulichung der praktischen 
Probleme am Beispiel der Fusion

Die Implikationen, welche der Verweis von Art. 103
FusG auf die steuerrechtlichen Umstrukturierungen für
die Grundbuchgebühren haben kann, soll am Beispiel
der Fusion von Kapitalgesellschaften, insb. der Absorp-
tion, veranschaulicht werden. Das Fusionsgesetz kennt
in Art. 3 f. FusG lediglich die Absorptions- und Kombi-
nationsfusion von verschiedenen Rechtsträgern. Fusio-
nen gemäss Fusionsgesetz erfolgen mittels Universal -
sukzession und werden deshalb auch als «echte» Fusion
bezeichnet228.

Im Steuerrecht ist die Fusion weiter definiert, nämlich
als ein Zusammenschluss mit Verschmelzung durch
Übertragung sämtlicher Aktiven und Passiven einer oder
mehrerer Gesellschaften auf eine andere Gesellschaft
unter anschliessender oder gleichzeitiger Auflösung der
übertragenden juristischen Person229. Somit wird im
Steuerrecht unter Fusion nebst der «echten» Fusion, wie
sie das Fusionsgesetz ausdrücklich regelt, eine Vielzahl
von «unechten» Fusionstatbeständen subsumiert230, bei
welchen eine Universalsukzession fehlt, und statt dessen
die Vermögensübertragung zivilrechtlich beispielsweise
durch Singularsukzession (Art. 181 OR) oder mittels
partieller Universalsukzession (Art. 67 - 77 FusG) be-
werkstelligt wird231, unter anschliessender Liquidation
der übertragenden Gesellschaft(en)232.

7.2.2.3 Rulingzwang?

Für die Grundbuchämter bedeutet der Verweis von
Art. 103 FusG auf die steuerneutralen Umstrukturierun-
gen, dass bei der Erhebung von Grundbuchgebühren,

welche nicht reinen Gebührencharakter haben, zu prüfen
ist, ob die jeweilige Transaktion von Art. 103 FusG 
erfasst wird. Dies könnte zur Konsequenz haben, dass
mit Blick auf die Grundbuchgebühren ein eigentlicher
Rulingzwang entsteht. Die Befreiung von der Transak -
tionssteuer nach Art. 103 FusG wird nur gewährt, wenn
mit  einem Ruling für die direkten Steuern nachgewiesen
wird, dass für die direkten Steuern eine steuerneutrale
Umstrukturierung vorliegt. Ein solches Szenarium kann
bei einem straffen Zeitbudget, wie es bei Umstrukturie-
rungen oft gegeben ist, einen Nachteil bedeuten. Immer-
hin ist anzumerken, dass der Verweis auf die steuerneut -
ralen Umstrukturierungen der direkten Steuern bei der
Grundstückgewinnsteuer zu funktionieren scheint, wo
ebenfalls andere Zuständigkeiten bestehen als bei den
direkten Steuern. Viel einfacher und verwaltungsökono-
mischer ist es jedoch, die Grundbuchgebühren ganz ge-
nerell als reine Gebühren auszugestalten, so dass im Ein-
zelfall gar nicht mehr geprüft werden muss, ob Art. 103
FusG anzuwenden ist, d. h., ob eine steuerneutrale Um-
strukturierung im Sinne des Steuerrechts vorliegt oder
nicht.

7.3 Nacherhebung von Handänderungsab-
gaben bei nachträglichem Entfallen der
Voraussetzungen von Art.103 FusG

Entfallen die Voraussetzungen von Art. 103 FusG, d. h.,
ist nachträglich das Kriterium der steuerneutralen Um-
strukturierung gemäss Art. 103 FusG (überwiegend)
nicht mehr gegeben233, kann streng genommen die mit
Art. 103 FusG untersagte Handänderungssteuer bzw. der
Steueranteil der Grundbuchgebühr nacherhoben wer-
den. Bei der Grundbuchgebühr entfällt diese Möglich-
keit, wenn der ganze Tarif als reiner Gebührentarif aus-
gestaltet wird.

Bei den direkten Steuern werden diesfalls die Einkom-
mens- bzw. Gewinnsteuern im Nachsteuerverfahren
 erhoben234, bei Gefährdung des Steuersubstrats teilweise
unter Sicherstellung235 der und/oder mit einem erwei -
terten Haftungskreis236 für die nachzuzahlenden Steuern.

Auch bei der Handänderungssteuer und teilweise bei der
Grundbuchgebühr sollten die kantonalen Gesetzgeber

228 KS Umstrukturierungen, 27 f.; REICH, Grundriss, 15.

229 KS Umstrukturierungen, 29.

230 KS Umstrukturierungen, 29 f.; entsprechend ist das Steuer-
recht nicht an die zivilrechtliche Würdigung gebunden.

231 KS Umstrukturierungen, 28; s. zur Singularsukzession auch
REICH, Grundriss, 16 f.

232 KS Umstrukturierungen, 29.

233 Vgl. dazu oben, Abschn. 6.1.1.2 sowie Abschn. 6.3.

234 Vgl. dazu beispielsweise KS Umstrukturierungen, 71, 82. Es
ist anzunehmen, dass diese für das Bundessteuerrecht vor-
gesehene Regelung auch in den Kantonen umgesetzt wird. In
bestimmten Fällen kann die Gesellschaft die Auflösung der
stillen Reserven durch höhere Abschreibungen wettmachen,
sofern diese geschäftsmässig begründet sind; vgl. dazu z. B.
KS Umstrukturierungen, 82.

235 Vgl. dazu beispielsweise KS Umstrukturierungen, 69.

236 Vgl. dazu beispielsweise KS Umstrukturierungen, 78.
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definieren, ob in solchen Fällen eine Nacherhebung der
Handänderungssteuer oder des Steueranteils der Grund-
buchgebühr möglich ist und wie eine allfällige Nacher-
hebung – evtl. mit nachträglicher (grundpfändlicher)
 Sicherung – rechtlich auszugestalten wäre.

8 Schlussbetrachtung

Art. 103 FusG untersagt den Kantonen spätestens ab
1. Juli 2009, bei Umstrukturierungen im Sinne der direk-
ten Steuern kantonale oder kommunale Handänderungs-
abgaben zu erheben, soweit diese höher als kostende-
ckend sind. Art. 103 FusG erfasst deshalb zweifellos die
eigentlichen Handänderungssteuern, welche in einigen
Kantonen bei Umstrukturierungen immer noch teilweise
oder voll erhoben werden.

Zu den Handänderungsabgaben zählen aber auch Grund-
buchgebühren, soweit diese nicht nur kostendeckend
sind. Zwar vertritt das Bundesgericht auch in neueren
Entscheiden gelegentlich noch die befremdliche Auffas-
sung, dass eine Grundbuchgebühr, welche einen Steuer-
anteil enthält (Gemengsteuer), für den die Gebühr über-
schiessenden Teil nur dann als Steuer zu qualifizieren
sei, wenn das Gemeinwesen tatsächlich beabsichtigte,
eine Steuer zu erheben – somit bezüglich der Steuererhe-
bung Vorsatz gegeben ist237. Doch zeigt die neuere
Rechtsprechung ebenfalls eine klare Tendenz, dass Ge-
bühren, welche aufgrund von starren Promilletarifen 
erhoben werden, mit einem oberen Grenzbetrag verse-
hen werden müssen. Wo dieser Grenzbetrag liegt, wurde
soweit ersichtlich vom Bundesgericht noch nie statuiert.
Obwohl es Kantone gibt, welche die Grenze bei CHF
50 000 setzen238, dürfte eine sachlich gerechtfertigte
Obergrenze eher bei CHF 20 000 oder CHF 10 000 lie-
gen. Dies selbst unter Berücksichtigung der Forderung,
dass den Kantonen aufgrund von Art. 103 FusG, welcher
die kantonale Steuer- und Gebührenhoheit bis zu einem
gewissen Grad strapaziert, bei der Festlegung der auch
noch künftig (d. h. nach dem 1. Juli 2009) zulässigen Ge-
bühr ein gewisser Gestaltungsspielraum zuzugestehen sei.

Notariatsgebühren gelten – soweit höher als eine reine
Gebühr – typischerweise nicht als Transaktionssteuern,
welche (nur) beim Handwechsel von Liegenschaften an-
fallen. Bei Umstrukturierungen wird in der Regel auch
kein eigentlicher Veräusserungsvertrag, sondern ein ge-
sellschaftsrechtlicher Vertrag erstellt und öffentlich 

beurkundet. Deshalb wird hier die Ansicht vertreten,
dass Notariatsgebühren von Art. 103 FusG nicht tangiert
werden. Dennoch ist es wünschenswert, dass sich auch
die kantonalen Notariatsgebühren vermehrt am Kosten-
deckungsprinzip orientieren.

Der steuerrechtliche Umstrukturierungsbegriff, auf den
Art. 103 FusG verweist, geht zum Teil über die im Zivil-
recht, d. h. im Fusionsgesetz, vorgesehenen Umgestal-
tungen hinaus. Umgekehrt gelten gewisse Transaktionen,
welche zivilrechtlich aufgrund des Fusionsgesetzes voll-
zogen werden können, nicht als steuerneutrale Umstruk-
turierungen. Diese Inkongruenz zwischen den gemäss
Fusionsgesetz zulässigen Umgestaltungen einerseits und
den steuerlich neutralen Umstrukturierungen anderseits
kann sich vor allem bei den Grundbuchgebühren bemerk-
bar machen. Die Grundbuchämter waren bisher kaum 
gefordert festzustellen, in welchen Fällen eine steuer -
neutrale Umstrukturierung vorliegt, wie es Art. 103 FusG
nun indirekt erfordert, basieren die grundbuchlichen Ein-
tragungen doch generell auf zivilrechtlichen Vorgängen.
Das Problem, dass die Grundbuchämter in Zukunft eruie-
ren müssen, ob eine steuerneutrale Umstrukturierung
vorliegt, kann dadurch behoben werden, dass der Gebüh-
rentarif generell auf das Kostendeckungsprinzip ausge-
richtet wird, so dass die Grundbuchgebühren generell
keinen Steueranteil mehr beinhalten. Diesfalls ist
Art. 103 FusG bei allen grundbuchlichen Geschäften 
Genüge getan, ohne dass geprüft werden muss, ob eine
steuerneutrale Umstrukturierung im Sinne des Steuer-
rechts vorliegt. Andernfalls ist davon auszugehen, dass
bei Umstrukturierungen mit Blick auf die Grundbuchge-
bühren ein eigentlicher Rulingzwang für die direkten
Steuern entstehen könnte, was bei einem straffen Zeit-
budget, wie es bei Umstrukturierungen oft gegeben ist, 
einen Nachteil bedeuten würde.

Für die Umsetzung von Art. 103 FusG stellt sich auf
Kantons ebene die Frage, wie Umstrukturierungen, deren
Steuerneutralität nachträglich (überwiegend) entfällt, zu
behandeln sind. Dabei ist beispielsweise bei der Vermö-
gensübertragung im Konzern (Art. 24 Abs. 3quater StHG)
an eine Verletzung der Sperrfrist oder die Aufgabe der
einheitlichen Leitung zu denken. Solche Einschränkun-
gen sind bei den Transaktionssteuern zu berücksichtigen,
obschon Art. 103 FusG nicht direkt darauf (bei der Ver-
mögensübertragung: nicht auf Art. 24 Abs. 3quinquies) ver-
weist. Bei der Umsetzung gilt es weiter zu beachten, dass
Art. 103 FusG weit formuliert ist und deshalb bei Um-
strukturierungen auch die Handänderungssteuer für wirt-
schaftliche Handänderungen auf der Ebene der Anteilsin-
haber erfasst.

Das Fusionsgesetz schafft mit Art. 103 FusG gewisse 
Erleichterungen. Musste der Pflichtige bisher in jedem

237 Wobei der verlangte «Vorsatz» zur Steuererhebung doch bei
Promilletarifen zweifellos vorliegt.

238 Vgl. dazu VGer BS 2.November 2001, BJM 2004, 71.
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Kanton abklären, welche Handänderungs- und Gemeng-
steuern bei einer Umstrukturierung erhoben werden, wird
er spätestens ab 1. Juli 2009 wissen, dass die Umstruktu-
rierung nebst echten Gebühren weder eine Handände-
rungssteuer noch eine Grundbuchgebühr oder Grund-
stückgewinnsteuer auslöst. Die zu erwartenden Steuer-
ausfälle werden als eher gering eingeschätzt, da davon
ausgegangen wird, dass viele Unternehmen bisher auf
Umstrukturierungen, welche hohe Transaktionssteuern
ausgelöst hätten, verzichtet haben.
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